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PATENTCOACH BW 

• Baden Württembergs Initiative zur 
dauerhaften Stärkung der 
Schutzrechtskompetenz in kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) 

• Angebot für Unternehmen, die ihr IP-
Management professionalisieren wollen: 
Individuelles Coaching durch einen 
Patentcoach mit jahrelanger Erfahrung 
in einer Industrie-Patentabteilung. 

 

 



Ein Beispiel, viele Rechte 
 

Marken 
z.B. Logo: „Fein“,  
Wort: „Multimaster“ 

Copyright/ 
Urheberrecht 
Ggf. 
Software/Steuerung/Betriebsanleitung/ 
Prospekte/Werbung im Internet… 

Design 
Äußere Formgebung: z. B. EM001393102-0002 

Unlauterer 
Wettbewerb 
z.B. Irreführung, Nachahmung 

Patente/ 
Gebrauchsmuster 
z. B.: EP1737616 B1 PATENTSCHRIFT, 
70 Anmeldungen seit 2005  
(DE, EP, WO) 

1967 



Ein Beispiel, viele Rechte 

Patent 
Gebrauchsmuster 



Ein Beispiel, viele Rechte 
 

Eingetragene Marke 

1935 1978 und 1998 

Eingetragen: 

Aktuelle Verwendung: 

Aktuell eingetragen: 13 Marken DE, EM, IR 

Warenklassen: 

 

07  Kraftbetriebene 

 Werkzeuge (für 

 gewerbliche Zwecke und 

 für den 

 Heimwerkerbedarf), 

 insbesondere 

 Elektrowerkzeuge… 

 

08 Handbetätigte 

 Werkzeuge… 

 

09 Elektrotechnische 

 Apparate, Instrumente 

 und Geräte… 

 

MultiMaster 



Ein Beispiel, viele Rechte 

Eingetragenes 
Design 



Gewerblicher Rechtsschutz 

Technischer Art 

Patent 
Gebrauchs- 

muster 

Halbleiter- 
schutz 

Nichttechnischer Art 

 

Eingetragenes 
Design 

Urheberrecht 

Schutz geistigen Eigentums 

Schutz gewerblicher  
Leistungen 

Schutz persönlicher 
Schöpfungen 

Nichttechnischer Art 

Marke 

UWG Sortenschutz 

Gewerblich verwertbar 

 



Grundlegendes zu Schutzrechten 

 Nachahmungsfreiheit 
  

 Ausnahmen in PatG, UWG, UrhG, … 
 

 Verschwiegenheit 
 

 Nichts verraten, nicht benutzen 
 

 Territorialität 
 Schutz ist geografisch begrenzt 

 



Wirkung von Schutzrechten 

 Monopol auf Zeit 

 Jedem Dritten ist es verboten, ohne Zustimmung die Erfindung 

 herzustellen 

 anzubieten 

 zu importieren 

 zu bewerben 

 Verboten ist auch: 

 eine eingetragene Marke zu benutzen 
 
 
 



Ohne Schutzrechte 

 Keine Kosten für die Anmeldung 

 Nachahmung durch Wettbewerber 

 Gefahr durch fremde Schutzrechte 

 Produktionsstopp 

 Namensänderung 

 Lizenzzahlungen 

 Schadenersatz 

 Auskunftsanspruch 

 
 
 
 



Was ist ein Patent? 

 keine Erfolgsgarantie 

 
  

 aber im Erfolgsfall zum Schutz vor Nachahmung notwendig! 

 
 

 Freiwilligkeit 

 



Das Patent schützt 

 Gegenstände 

 
  

 Chemische Erzeugnisse 

 
 

 Verfahren und Verwendungen 

 

    keine Patente auf: Pflanzensorten, Tierarten 

 



Was ist nicht schutzfähig / Was sind keine Erfindungen 

 Entdeckungen 

 Wissenschaftliche Theorien 

 Mathematische Methoden 

 Ästhetische Formschöpfungen 

 Pläne, Regeln, Verfahren für: 

 Gedankliche Tätigkeiten 

 Geschäftliche Tätigkeiten 

 Spiele 

 



Wirkung von Patent und Gebrauchsmuster 

 Monopol auf Zeit  
 

 Kein automatisches Benutzungsrecht 

 Abhängigkeit von grundlegenden Patenten 

 Andere entgegenstehende Rechte (z.B. Zulassung) 
 

 Verbietungsrecht 

 Jedem Dritten ist es verboten,  

 ohne Zustimmung:  
• herzustellen (nachzumachen) 

• anzubieten 

• zu importieren... 

 ©2011 Express Köln 



Anforderungen an ein Patent 

 Weltweite Neuheit 
  

 Nirgendwo öffentlich gemacht 

 Kein Stand der Technik 
 

 Erfinderische Tätigkeit 
 

 Mehr als reine Anpassung 

 Mit bisher unüblichen Mitteln gelöst 

 Neue Kombination 
 

 Gewerblich anwendbar 
 



Deutsches Patenterteilungsverfahren 



Was zerstört die Neuheit 

 Einen Vortrag halten 
 

 Eigene Veröffentlichungen (Prospekte) 
 

 Vorführung beim Kunden 
 

 Angebotsunterlagen an Dritte 
 

 Fachdiskussion mit Dritten 
 

 Messeteilnahme oder dgl. 
 

 Stammtischgespräch 
 

 Ausnahme: Missbräuchliche Offenbarung durch Dritte 

 



Patent: wichtige amtliche Gebühren 

 Anmeldung*  (inkl. 10 Ansprüche)   € 60 

 Ab 11. Anspruch                      je € 30  

 Prüfung        € 350 

 Jahresgebühren ab dem 3. Jahr, z.B.: 

 für das 3. Jahr       € 70 

 für das 10. Jahr       € 350 

 für das 20. Jahr       € 1940 

 

      

       *Papier 



Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG) 

 regelt den Umgang mit Erfindungen, die von 
Arbeitnehmern, Beamten und Soldaten 
gemacht werden 
 

 Dient dem Interessenausgleich zwischen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
 

 Ermöglicht dem Arbeitgeber, die Rechte an 
einer Diensterfindung auf sich überzuleiten 
 

 Sichert dem Arbeitnehmer als Gegenleistung 
einen Anspruch auf Vergütung 

 



Gebrauchsmuster: Unterschiede zum Patent 

 Kein Schutz für Verfahren (sowie Pflanzensorten & Tierarten) 
 

 6 Monate Neuheitsschonfrist 

 z.B. eigene Veröffentlichung, Messeteilnahme, Vortrag, Produktion 
zerstört die Neuheit nicht 
 

 Laufzeit max. 10 Jahre (3 + 3 + 2 + 2 Jahre) 
 

 Nur formale Prüfung 

 



Gebrauchsmuster: pro und contra 

+ Schnelles Eintragungsverfahren, da nur Formalprüfung 
  

 

+ Parallel-Anmeldung zum Patent möglich (binnen 12 Mo.) 

 

+ Frühzeitiges Vorgehen gegen Verletzer möglich 
 

           aber   

-  Rechtsbeständigkeit fraglich, da keine sachliche Prüfung 

 



Gebrauchsmuster: amtliche Gebühren 

 Anmeldung*  (Anzahl der Ansprüche frei)  € 40  

 Freiwillige Recherche      € 250  

 Verlängerungsgebühren: 

 für das 4. - 6. Jahr      € 210  

 für das 7. - 8. Jahr      € 350  

 für das 9. - 10. Jahr     € 530 

 

      

       * Papier 



Erlaubt ist 

 Benutzung im privaten Bereich 
 

 Benutzung zu Versuchszwecken für Forschung & Lehre 
 

 unmittelbare Zubereitung von Arzneimitteln 

 z.B. Einzelportion eines geschützten Wirkstoffes auf Rezept  

 



Auslandsanmeldungen 

 National  

 International 

 EP-Anmeldung  

 WO-Anmeldung (PCT) 

 EU-Patent 

 

      

        


